
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/9/23 85/17/0121
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1988

Index

L34006 Abgabenordnung Steiermark

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1 impl;

LAO Stmk 1963 §183 Abs1;

LAO Stmk 1963 §183 Abs2;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1989, 123;

Rechtssatz

Die Behauptung des AbgP>, er sei den Zahlungsverp>ichtungen ansonsten pünktlich nachgekommen, ist für sich allein

nicht geeignet, eine Unbilligkeit darzutun.
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